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 Einführung

 Welche wesentlichen Änderungen ergeben sich aus der Neufassung
der BBodSchV? 

 Warum ist eine neue Vollzugshilfe zu den §§ 6-8 BBodSchV notwendig?

 Wer ist Adressat der Vollzugshilfe?

 Was soll die Vollzugshilfe leisten?

 Wie ist die Vollzugshilfe aufgebaut?

 Anwendungshinweise

 Ausblick

Übersicht & Leitfragen
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Einführung – Wozu eine Vollzughilfe?

Koehler 1960, Fotos Handke (DLR), nur zur internen Verwendung der 

Teilnehmer/innen, nicht zur Weitergabe
Folie 3

 Gute fachliche Praxis 
bei Auffüllungen? 

 Ausführungen im 
„Praktischen Gartenhand-
buch“ von Koehler (1960) 
beschreiben bereits den 
Grundsatz „Gleiches zu 
Gleichem“, 
Auftrag von Oberboden auf
Oberboden, Unterboden 
auf Unterboden aufzutragen.

 Anforderungen bereits seit > 60 Jahren bekannt

 Aktualität besteht weiterhin
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 Komplexes System Boden, komplexe (Wieder)Herstellung von Böden

 Technische Ausführungen anspruchsvoll

 Kapitel technische Ausführung in der VH (2.9)

 Anforderungen zur Vermeidung physikalischer Bodenbelastungen 
(vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 3 BBodSchV)
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ca. 6 m

 Zulässigkeit

 Prüfschema

Einführung – Wozu eine Vollzughilfe?
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 Vollzugshilfe > 20 Jahre alt

 Novellierung der BBodSchV (§ 12 §§ 6-8)

 Erweiterung (Konkretisierung) des Anwendungsbereichs um den Bereich 
„unterhalb/außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht (dwBS)“

 Neustrukturierung: 
 § 6: Allgemeine Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den 

Boden

 § 7: Zusätzliche Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in eine 

durchwurzelbare Bodenschicht (dwBS)

 § 8: Zusätzliche Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien unterhalb oder  

außerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht (dwBS)

Die neue Vollzugshilfe
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innerhalb, unterhalb, außerhalb? 

-Verfüllung-
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I. Durchwurzelbare  
Bodenschicht (dwBS)

II. Unterhalb der dwBS

III. Urgelände



innerhalb, unterhalb, außerhalb?

-Geländeauffüllung mit technischem Bauwerk-
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I. Durchwurzelbare 
Bodenschicht dwBS

II. a) Unterhalb der dwBS

b) Außerhalb der dwBS

III. Urgelände

IV. Funktionstragschicht
(technisches Bauwerk)

II a) II b)

BBodSchV

EBV



Alte Regelungen – neue Regelungen
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Bisherige und aktuelle Regelungen zur Verwertung/Verwendung 

mineralischer Abfälle/Materialien

Durchwurzelbare

Bodenschicht

Auf- und Einbringen in oder auf eine 

durchwurzelbaren  Bodenschicht

Herstellen einer durchwurzelbaren 

Bodenschicht

Verwertung unter-/außerhalb der 

durchwurzelbaren Bodenschicht

§§ 6 u. 7 BBodSchV

bodenähnliche 

Anwendung
(z.B. Verfüllungen/

Landschaftsbau)

bautechnische 

Zwecke
(z.B. Straßen und 

Wegebau)

§§ 6 u. 8 BBodSchV Ersatzbaustoff-

verordnung (EBV)

§ 12 BBodSchV
(bzw. Vollzugshilfe zu § 12)

LAGA-Mitteilung 20 

(TR Boden)

seit 01.08.2023:

bis zum 01.08.2023:



 Beschluss der 61. LABO-Sitzung am 23. und 24. März 2022 
zu TOP 7.5 Mantelverordnung – Anpassungen innerhalb der LABO

 Die LABO bittet den BOVA, zunächst unter Einbindung des BORA, einen Entwurf für eine 
Arbeitshilfe zu den §§ 6-8 BBodSchV zu erarbeiten

 Gründung einer BOVA-BORA-Redaktionsgruppe „§§ 6-8 BBodSchV“ 
aus BW, RP, HE, NI, SH, MV, HH, TH, SN, NRW, SL und dem BMUV

 Erstellung der AH durch die Redaktionsgruppe zwischen Januar 2023 bis August 2023

 Der Vollzugshilfe wurde auf der 64. LABO-Sitzung unter TOP 6.2.1 zugestimmt

 Die Umweltministerkonferenz (UMK) hat die Vollzugshilfe im Umlaufverfahren 57/2023 
zur Kenntnis genommen und der Veröffentlichung als Download auf der LABO-
Homepage zugestimmt

Arbeitsauftrag & Umsetzung
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Alte und neue Vollzugshilfe
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 42 Seiten

zu

 108 Seiten



 Einführungsfolien, komplexes Thema

 Die bodenschutzrechtlichen Regelungen zum „Auf- und Einbringen von Materialien in 
und/oder auf den Boden“ sind relativ umfangreich:
→ 3 spezielle Paragrafen (§§ 6 - 8 BBodSchV) mit insgesamt 27 Absätzen 

 Allgemeine Regelungen und Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien 
auf oder in den Boden werden teilweise durch spezielle Regelungen für den 
Regelungsbereich der durchwurzelbaren Bodenschicht und unterhalb/außerhalb der 
durchwurzelbaren Bodenschicht konkretisiert → Komplexität steigt

Warum bedarf es überhaupt einer 

Vollzugshilfe zu den §§ 6-8 BBodSchV?
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Die Komplexität steigt!
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Schadstoffbezogene Regelungen der §§ 6 – 8 BBodSchV

§ 6 Allgemeine Anforderungen § 7 Zusätzliche Anforderungen 

dwBS

§ 8 Zusätzliche Anforderungen

unterhalb/außerhalb dwBS

Abs. 2: Auf- und Einbringen …., wenn 

Schadstoffgehalte der Materialien sowie 

nach den Schadstoffgehalten am Ort des 

Auf- und Einbringen das Entstehen einer 

sBV nicht zu besorgen ist

Abs. 4: Sonderregelung für Gebiete und 

räumlich abgrenzte Industriestandorte mit 

erhöhten Schadstoffgehalten

Abs. 2: … eine sBV ist aufgrund von 

Schadstoffgehalten nicht zu besorgen, wenn 

die VSW eingehalten werden

Abs. 7: Rückführung von Bodenmaterial aus 

Erosion, Reinigung ldw. Ernteprodukte, 

Unterhaltung von Entwässerungsgräben: keine 

SBV aufgrund von Schadstoffgehalten 

Abs. 2: … eine sBV ist aufgrund von Schad-

stoffgehalten nicht zu besorgen, wenn die VSW 

eingehalten werden …

Abs. 6: Sonderregelung Verfüllung Abgrabung/ 

Tagebau: erhöhte Schadstoffgehalte für „andere“ 

Materialien + ergänzende Feststoff- und 

Eluatgehalte

Abs. 7: Sonderregelung Verfüllung Abgrabung: 

Einzelfallentscheidung für „andere“ Materialien bei 

nicht erheblicher Überschreitung der doppelten VSW 

+ ergänzender Eluatgehalte

Abs. 3: 70%-Regelung für VSW im Falle der 

Herstellung einer dwBS mit ldw. oder 

gartenbaulicher Folgenutzung
Abs. 3: eine sBV ist aufgrund von 

Schadstoffgehalten nicht zu besorgen, 

wenn BM oder BG am Herkunftsort … 

umgelagert wird …

Abs. 3: Sonderregelung Verfüllung Abgrabung/ 

Tagebau u. Massenausgleich bei Baumaßnahmen: 

i.d.R. doppelte VSW + Eluat-VSW



 Die Regelungen verwenden eine 
Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe wie:
 am Herkunftsort oder in dessen räumlichen Umfeld

 vergleichbare Bodenverhältnisse

 Gebiete oder räumlich abgegrenzte Industriestandorte mit erhöhten 
Schadstoffgehalten

 guter Bodenaufbau

 Gewährleistung eines einheitlichen Vollzugs 

„gleiche“ Fragestellungen sollten im Vollzug auch 
„gleichlautend“ beantwortet werden

Warum bedarf es überhaupt einer 

Vollzugshilfe zu den §§ 6-8 BBodSchV?
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 Die für den Vollzug der §§ 6 – 8 BBodSchV unmittelbar und mittelbar 
zuständigen Behörden:

 vorrangig die Bodenschutzbehörden
 zudem von Interesse für:

Landwirtschaftliche Fachbehörden, Forstbehörden, Naturschutzbehörden, 
Wasserbehörden, Bergbehörden, Baubehörden (siehe § 7 Abs. 6 und § 8 Abs. 
5, 6 u. 7 BBodSchV)

aber auch:

 Vorhabenträger, Ing.-Büros oder jede Person, 
der eine Maßnahme im Zusammenhang mit der Auf- und Einbringung von Material auf 
oder in den Boden plant, begleitet oder durchführt/durchführen lässt

Wer ist Adressat der Vollzugshilfe?

19. Juni 2024
24. Karlsruher Altlastenseminar, nur zur internen Verwendung der Teilnehmer/innen, 

nicht zur Weitergabe
Folie 16



 Unterstützung der einzelfallbezogenen fachlichen Prüfung und Bewertung 
einer (geplanten) Maßnahme zur 
Auf- und Einbringung von Materialien auf oder in den Boden

 Erfüllt die geplante / durchgeführte Maßnahme zur Auf- und 
Einbringung von Materialien auf oder in den Boden die 
bodenschutzrechtlichen Anforderungen?

 Ist die Maßnahme bodenschutzrechtlich zulässig? 

Welche übergeordneten Ziele verfolgt die VH?
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 Ermöglichen / unterstützen der Prüfung konkreter Anwendungsfälle 

 Abbildung aller möglichen Fallgestaltungen: 

 durchwurzelbare Bodenschicht

 unterhalb/außerhalb durchwurzelbarer Bodenschicht 

 beides

 Ist der Anwendungsbereich eröffnet?

 Berücksichtigung aller notwendigen rechtlichen und fachlichen Regelungen und Anforderungen 

 Sie soll möglichst klare / eindeutige Schlussfolgerungen vorsehen (ja/nein-Abfragen/Entscheidungen) 

 Bei komplexen fachlichen/rechtlichen Fragestellungen sollte sie im Bedarfsfall dem Anwender 
ergänzende Informationen zur Entscheidungsfindung liefern

 Sie muss für den Anwendenden noch überschaubar und nachvollziehbar bleiben

 Struktur der VH: Ablaufschema mit „ja/nein“- Abfragen und ergänzenden Erläuterungen zu den 
rechtlichen Regelungen und Anforderungen 

Was soll die VH leisten können? 
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I. Einführende Erläuterungen 
(Veranlassung, Aufbau, 
Anwendung)

II. Prüfschema

 Ablauf Einzelfallprüfung einer Maßnahme 
zur Auf- und Einbringung von 
mineralischen Materialien auf oder in den 
Boden

III. Textliche Erläuterungen zu den 
Regelungen der §§ 6 – 8 
BBodSchV

 Reihenfolge = Reihenfolge der § und Abs.

Gliederung der Vollzugshilfe
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?

!



Übersicht des 

Ablaufschemas
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Praktische Anwendung der Vollzugshilfe
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Verlinkungen innerhalb des  
Dokuments 



Praktische Anwendung der Vollzugshilfe
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Beispielseiten
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 Geplant ist die Evaluierung auf Grundlage einer hinreichender Vollzugerfahrung; 
ggf. Überarbeitung / Ergänzung

 Digitale Umsetzung ist angedacht

 Musterformulare wurden für die 

 Dokumentation und Anzeigepflicht (§ 6 Abs. 7 und 8) erarbeitet

 Die LABO empfiehlt den Ländern die Musterformulare zur Anwendung

 Die Formulare werden als Ergänzung zur VH in den internen Bereich der LABO-
Homepage bereitgestellt

 Die Musterformulare dienen als Baukastensystem

 RLP: Anpassung der Musterformulare an Anforderungen in RLP, Einführung per 
Rundschreiben geplant

Ausblick
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 BBodSchV 2021: Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 43, Bonn

 EBV 2021, Ersatzbaustoffverordnung, Drucksache 494/21, Bonn

 Koehler 1960: Das Praktische Gartenhandbuch, Bertelsmann, Gütersloh

 LABO 2002: Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz, Vollzugshilfe zu §12 BBodSchV, online abrufbar: 
https://www.labo-deutschland.de/documents/12-Vollzugshilfe_110902_9be.pdf

 LABO 2023: Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz, Vollzugshilfe zu §§6 – 8 BBodSchV, online abrufbar: 
https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO-Vollzugshilfe_%C2%A7%C2%A7_6-8_BBodSchV_10-08-2023.pdf

Literatur
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VIELEN DANK FÜR DIE 
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